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beftimmt. ©S rourbett Sefcßtüffe betreffenb Siegelung
béê ©ubmiffionêroefenS gefaxt.

' ©rünömtg Î>e3 fdpctprifdjcn Scrban&cê jur För=
öeruttg Deé gemeinnüßigcn äBoßnungSbaue§. (Korr.)
©amêtag ben 20. September oerfammelten fid) int Hotel
Slarßof in DIten jirfa 100 delegierte non ©cßroeijer.
Saugenoffenfcßaften unb 9lbgeorbnete ber Kantone, ©täbte,
©emeinben, inbuftrietter firmen to. ber beuifcßen unb
ber frattpfifdjen ©cßroeij pr ©rünbung eine§ SerbanbeS

pr Förberung beS gemeinnüßigen 2Bofnung§baue§. die
Serßanblungen leitete §err ©tabtrat dr. Klöti non
3üricß. die non einer Kommiffion oorberatenen ©ta»
tuten mürben ttacß einer ergiebigen SluSfpradje oßne grope
3inberungen genehmigt unb ßierauf bie ©rünbung be§
SerbattbeS ooEpgen.

den beitritt tjatten bis jum ©rünbungStage bereits
eirte größere Slttpßl non ©enoffettfcßaften unb Korpo»
rationen, ebenfo ©inplpetfonen, erflärt. SJian evroartet
bei bem großen Fntereffe, ba§ ber ©acße entgegengebracht
roirb, *ein rafcßeS 2lttroacßfen ber SÖ^itgliebergaljt auf
mehrere taufenb ißerfonen. 2Il§ ißräfibent ift ein»

ftimmig |)err ©tabtrat dr. 5£ 1 ö t i oon Zürich erforen
morben. ©iß beé> SerbattbeS ift 3üricß. ®er
Sorftanb befteßt oorläufig au§ 28 ißerfonen unb ift p»
fammengefeßt au§ Facßteuten unb au§ ïïbgeorbneten oon
Sunb, Kantonen, ©täbten unb ©enoffenfc^aften. dem
Sorftanb ift e§ übertaffen morben, fid) nad) Sebarf p
ergänzen bejm. p erroeitern. die Söaßl be§ 2lrbeit§»
attSfcßuffeS unb be§ ftänbigen ©efretär§ hat ber oorgc»
fchrittenen 3eü megen oerfcßoben merben muffen.

der Serbanb nimmt feine dätigfeit fofort auf unb
hat prooiforifcß mit ber Éusfutiftgabe einen ©efretär
in ber ißerfon be§ §errn dr. SBeber, ©teinengraben
9ir. 65, 33 a fei, beftimmt.

©in Bericht über 3'uecf unb 3iel ^ neuen Ser»
banbeS folgt.

Scßtoetprifcßc dusftcllung für Fmöfjoffunft
Ûûttfanttc. 2lm 20. September fanb unter bem ©ßren»
präfibium oon iß. SRaiEefer, ©tabtpräfibent oon Sau»

fanne, unb unter bem Sorfiß oon 2lrcßiteft @. @pi
teauj unter großer Beteiligung bie ©röffnung ber

O. Meyei* & Cie., Solothurn
Maschinenfabrik für

Hochdruckturbinen
für elektrische tinlagen,

Francis-Turbinen

Spiralturbinen

fdjroeiprifcßen ütusftellung für ?Jriebt)off'unft, organifiert
oon ber Slrcßiteftengruppe bes roaabttänbifcßen Ingenieur'
unb 2lrcßiteftenoerein§ unb oon ber „Deuore", maabt»
tänbifche ^Bereinigung für Kunft unb Qnbuftrie, int ißart
oon 9)lont »iRepos ftatt. die ülusfteüung umfaßt 9Iu§'
ftetter auS ber ganzen ©djroeij. ©in gerichtlicher deil
fiellt präßiftortfcße unb alte ©rabmftler, Fpiebßofanlagen,
Urnen, KultuSgegenftänbe bar. SluSgefteEt finb ferner
ißläne aus bem SBettberoerb für ben neuen Saufanner
Friebßof im SoiS be Sattj, foroie folcße für dorffrieb»
ßöfe, ©ntmürfe für ©rabmäler im dienfte ge»
ftorbener fcßroeiprifcßer SBeßrntänner unb eine

©onberauSftellung bets ©d)meij. SßerfbunbeS. die inter»
effante SluêfteHung ift geöffnet bis prn 10. Dftober.

©emeinnüßiger äBoßnung^bau. ©aniêtag ben

13. ©eptember rourbe im Kunft gern erb em uf eu m in

3ür id) bie oon bem in ©rünbung begriffenen fdjroeijc»
rifcßen Serbanb pr Förberung beS gemeinnüßigen 2Boh'
nungSbaueS oeranftaltete SluSftellung oott ©ieblungë*
projel'ten, ÇauStppen unb Stormalien eröffnet
unb bent fßubltfum pr freien Seficßtigung übergeben,
die 33efucherpht ar nicßt fo jahlreid), roie. man fie
ber SBicßtigfeit ber SBoßn» unb ©iebeluttgSfrage ent»

fprecßenb hätte erroarten bürfett.
3nt 2tnfeßen ber 33ebeutung, bie ber richtigen Söfung

ber SBoljnfrage pfommt, ma^en mir baßer mieberholt
auf bie bis am 27. ©eptember bauernbe 21u§ftetlung
aufmerffaut unb laben brittgeitb alle biejenigen Kreife

p ißrem 33efucl)e ein, bie entmeber unter ber 3BohnungS»
not leiben ober ißt fteuern motten.

Oertâkdms.
die Kommiffionalooduge für baS neue ©ougefeß

öcS Kontonê 3öttd) ift bem KantonSrat pgegangen,
ba§ in 19 Slbfcßnitten 139 illrtit'et umfaßt. ©S foil 91n»

roenbung ßnben auf bie ©emeinben ober ©emeinbeteile,
roelcße biSßer bent 33aUgefeß für Drtfcßaften mit ftäbti»
feßen 33erßältniffen ganj ober teilmeife unterftellt roaren.
die ©emeinben finb int übrigen befugt, ba§ ©efeß für*

ißr ©ebiet ober für einzelne ©ebietSteile anroenbbar p
erflären. Slußerbem tann ber IRegierungSrat bie 3ln*

menbung be§ ©efeßeS auf ©emeinbeteile befeßließen, bie

an ©eltungSgebiet innerhalb ober außerhalb ber ©e';
nteittbe anftoßen. der KantonSrat fann ba§ ©efeß auf
attbere ©ebiete anmenbbar erflären, raenn fid) ein 33e-

bürfniS ßiefür geigt, die ©emeinben finb, aueß menu

fie bent 33augefeß nidjt unterliegen, berechtigt, junt ©cßuße
unb pr ©rßaltung oon Slltertümern, Ütaturbenfmätern,
2lu§ficht§punften, ©tabt» unb dorfbilbern, oon ÜBerfe«
be§ |)ocß= unb diefbaueS unb ber bilbenben Künfte unb

pit ©djuße oon Heilquellen auf bent 33erorbnungimege
Borfcßriften p ertaffen. 9Racßt eine ©emeinbe oon ißretu
Bedßte feinen ©ebraud), fo fann ber SfegierungSrat föt-

ißr ©ebiet oerbinblicße Borfcßriften erlaffen. Sei 3lßj''
ftetlung. ber DrtgeftaltungSpläne ift inêbefonbere bafüt

git forgett, baß, foroeit bie Berßältitiffe e§ erforbern, be«

fonbere ©ebiete für gemerblicße Setriebe auSgefdßiebea

merben, bie oon ben Sffioßnquartieren getrennt finb!
Söoßnftraßen ßinficßtlicß ber ©efällsoerßältniffe, fotttta
ber gefamten ©traßenanlage meniger ftrengen Sorfdßrif^"
unterfteEt merben al§ SerfeßrSftraßen unb baß iß'^"
ein rußiger ©ßarafter gefießert roirb; öffentliche iß^|^
unb 2lnlagen in angenteffener 3aßl 9Irt, Sage unb ©röroj
oorßanben finb; bie ©traßen fo gefüßrt merben, bab

eine auSreidjenbe Sefonnung ber SBoßnßäufer gefi^^;
roirb; bei ber Überbauung p SBoßnjroeden bie off«"*
Sebauung beoorpgt toirb; eine rießtige ©ntmäfferuuq
ber Saugebicte möglid) roirb.
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bestimmt. Es wurden Beschlüsse betreffend Regelung
des Submissionsweseus gefaßt.

' Gründung des schweizerischen Verbandes zur För-
derung des gemeinnützigen Wohnungsbaues. (Korr.)
Samstag den 20. September versammelten sich im Hptel
Aarhof in Ölten zirka 100 Delegierte von Schweizer.
Baugenossenschaften und Abgeordnete der Kantone, Städte,
Gemeinden, industrieller Firmen zc. der deutschen und
der französischen Schweiz zur Gründung eines Verbandes
zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues. Die
Verhandlungen leitete Herr Stadtrat Dr. Klöti von
Zürich. Die von einer Kommission vorberatenen Sta-
tuten wurden nach einer ergiebigen Aussprache ohne große
Änderungen genehmigt und hierauf die Gründung des
Verbandes vollzogen.

Den Beitritt hatten bis zum Gründungstage bereits
eine größere Anzahl von Genossenschaften und Korpo-
rationen, ebenso Einzelpersonen, erklärt. Man erwartet
bei dem großen Interesse, das der Sache entgegengebracht
wird, 'ein rasches Anwachsen der Mitgliederzahl auf
mehrere tausend Personen. Als Präsident ist ein-
stimmig Herr Stadtrat Dr. Klöti von Zürich erkoren
worden. Sitz des Verbandes ist Zürich. Der
Vorstand besteht vorläufig aus 28 Personen und ist zu-
sammengesetzt aus Fachleuten und aus Abgeordneten von
Bund, Kantonen, Städten und Genossenschaften. Dem
Vorstand ist es überlassen worden, sich nach Bedarf zu
ergänzen bezw. zu erweitern. Die Wahl des Arbeits-
ausschusses und des ständigen Sekretärs hat der vorge-
schrittenen Zeit wegen verschoben werden müssen.

Der Verband nimmt seine Tätigkeit sofort auf und
hat provisorisch mit der Auskunftgabe einen Sekretär
in der Person des Herrn Dr. Weber, Steinengraben
Nr. 65, Basel, bestimmt.

Ein Bericht über Zweck und Ziel des neuen Ver-
bandes folgt.

Schweizerische Ausstellung für Friedhofkunst in
Lausanne. Am 20. September fand unter dem Ehren-
Präsidium von P. Maillefer, Stadtpräsident von Lau-
sänne, und unter dem Vorsitz von Architekt G. Epi-
te aux unter großer Beteiligung die Eröffnung der

O. IHszfvi' â VÎS., 80>oàt-n
Aìsscklllelltadlûk iür

ljoelàuekîui'dinôn
Ml- eleütl-Is! ode

f^snois-l'm'binsn

Zpiraltui-bmen

schweizerischen Ausstellung für Friedhofkunst, organisiert
von der Architektengruppe des waadtländischen Ingenieur-
und Architektenvereins und von der „Oeuvre", waadt-
ländische Vereinigung für Kunst und Industrie, im Park
von Mont-Repos statt. Die Ausstellung umfaßt Aus-
steller aus der ganzen Schweiz. Ein geschichtlicher Teil
stellt prähistorische und alte Grabmäler, Friedhosanlagen,
Urnen, Kultusgegenstände dar. Ausgestellt sind ferner
Pläne aus dem Wettbewerb für den neuen Lausanner
Friedhof im Bois de Vaux, sowie solche für Dorffried-
Höfe, Entwürfe für Grabmäler im Dienste ge-
storbener schweizerischer Wehrmänner und eine

Sonderausstellung des Schweiz. Werkbundes. Die inter-
essante Ausstellung ist geöffnet bis zum 10. Oktober.

Gemeinnütziger Wohnungsbau. Samstag den

13. September wurde im Kunstgewerbemuseum in

Zürich die von dem in Gründung begriffenen schweize-

rischen Verband zur Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaues veranstaltete Ausstellung von Siedlungs-
Projekten, Haustypen und Normalien eröffnet
und dem Publikum zur freien Besichtigung übergeben.
Die Besucherzahl war nicht so zahlreich, wie. man sie

der Wichtigkeit der Wohn- und Siedelungssrage ent-

sprechend hätte erwarten dürfen.
Im Ansehen der Bedeutung, die der richtigen Lösung

der Wohnsrage zukommt, machen wir daher wiederholt
auf die bis am 27. September dauernde Ausstellung
aufmerksam und laden dringend alle diejenigen Kreise

zu ihrem Besuche ein, die entweder unter der Wohnungs-
not leiden oder ihr steuern wollen.

0ertchle<le>«.
Die Kommissionalvorlage für das neue Baugesetz

des Kantons Zürich ist dem Kantonsrat zugegangen,
das in 10 Abschnitten 139 Artikel umfaßt. Es soll An-
Wendung finden auf die Gemeinden oder Gemeindeteile,
welche bisher dem Baugesetz für Ortschaften mit städti-
schen Verhältnissen ganz oder teilweise unterstellt waren.
Die Gemeinden sind im übrigen befugt, das Gesetz für
ihr Gebiet oder für einzelne Gebietsteile anwendbar zu
erklären. Außerdem kann der Regierungsrat die An-
Wendung des Gesetzes auf Gemeindeteile beschließen, die

an Geltungsgebiet innerhalb oder außerhalb der Ge-
meinde anstoßen. Der Kantonsrat kann das Gesetz auf
andere Gebiete anwendbar erklären, wenn sich ein Be-

dürfnis hiefür zeigt. Die Gemeinden sind, auch wenn
sie dem Baugesetz nicht unterliegen, berechtigt, zum Schutze
und zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern,
Aussichtspunkten, Stadt- und Dorfbildern, von Werken
des Hoch- und Tiefbaues und der bildenden Künste und

zum Schutze von Heilquellen auf dem Verordnungswege
Vorschriften zu erlassen. Macht eine Gemeinde von ihrem
Rechte keinen Gebrauch, so kann der Regierungsrat M
ihr Gebiet verbindliche Vorschriften erlassen. Bei Auf-
stellung. der Ortgestaltungspläne ist insbesondere dafür

zu sorgen, daß, soweit die Verhältnisse es erfordern, he-

sondere Gebiete für gewerbliche Betriebe ausgeschieden

werden, die von den Wohnquartieren getrennt sind!
Wohnstraßen hinsichtlich der Gefällsverhältniffe, sowie
der gesamten Straßenanlage weniger strengen Vorschriften
unterstellt werden als Verkehrsstraßen und daß ihnen
ein ruhiger Charakter gesichert wird; öffentliche Pläsie
und Anlagen in angemessener Zahl, Art, Lage und Größe

vorhanden sind; die Straßen so geführt werden, dab

eine ausreichende Besonnung der Wohnhäuser gesicheft

wird; bei der Überbauung zu Wohnzwecken die offene

Bebauung bevorzugt wird; eine richtige Entwässerung
der Baugebiete möglich wird.
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